
Satzung für die reparierBar Kevelaer 
 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein trägt den Namen „reparierBar Kevelaer“. 
Er soll nicht in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Der Sitz des Vereins ist 47623 Kevelaer. 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§2 Vereinszweck 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz 
sowie die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger 
Zwecke. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 Durchführung von Veranstaltungen zur Unterstützung der Reparatur,  

 Reparatur, Herstellung und Veränderung von Gegenständen und zur Förderung 
einer Kultur zur Reparatur. 

 Anleitung, Beratung und Hilfestellung bei der Umsetzung einer nachhaltigen 
Lebensweise und bei der Gestaltung des Lebensraumes. 

 Kommunikatives Beisammensein zwischen Besuchern und Mitgliedern unseres 
Vereins 

 Durchführung von geeigneten Schulungen und Workshops zur Aus- und 
Weiterbildung 

 Vermittlung von Handarbeitstechniken und –fertigkeiten 

 Kooperationen mit Bildungseinrichtungen sowie Jugend- und 
Freizeiteinrichtungen 

 Einwerben von Mitteln für die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke 
 

§3 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
 

§4 Mitgliedschaft 
Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Person ab dem 14. Lebensjahr (und 
juristische Personen) werden, die seine Ziele unterstützen. 
Der Verein hat folgende Mitglieder: 

 ordentliche Mitglieder 

 jugendliche Mitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs) 

 Fördermitglieder 
Der Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge. 
Alle Mitglieder haben das Recht, an den öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen und Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen. 
Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar 
und muss nicht begründet werden. 



Ordentliche Mitglieder haben Rechte und Pflichten aus dieser Satzung, insbesondere 
haben sie ein Stimmrecht. Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres zu ordentlichen Mitgliedern. Jugendliche Mitglieder haben ein 
Stimmrecht, können aber kein Amt bekleiden. 
 
Fördermitglieder können natürliche und juristische Personen sein. Sie unterstützen den 
Verein insbesondere durch regelmäßige finanzielle Beiträge und Sachspenden wie 
Verbrauchsmaterialien. 
Die Mitgliedschaft endet  

 durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

 Mitglieder können nach 2 Jahren Inaktivität, nach vorheriger Rücksprache mit 
ihnen, ausgeschlossen werden 

Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat. 
Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, so 
kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem 
Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 
Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb 
einer Frist von 30 Tagen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, 
über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Fördermitglieder haben kein Stimmrecht im Rahmen der Mitgliederversammlung. 
 

§5 Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind: 

 Der Vorstand 

 Die Mitgliederversammlung 
Der Vorstand (im Sinne von §26 BGB) besteht aus   

 Vorsitzenden  

 stellvertretenden Vorsitzenden  

 Kassenwart 

 Medienbeauftragten 
 
Nur Mitglieder können in den Vorstand gewählt werden. Zur rechtsverbindlichen 
Vertretung genügt die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder des Vorstandes. 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Sie bleiben bis zu ihrer Amtsniederlegung 
oder Neuwahl im Amt. Der Vorstand tagt regelmäßig und führt darüber Protokoll. 
Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig; sie haben Anspruch auf 
Erstattung notwendiger Auslagen im Rahmen einer von der Mitgliederversammlung zu 
beschließende Richtlinie über die Erstattung von Reisekosten und Auslagen. 
Der Vorstand lädt schriftlich (dies kann auch per E-Mail erfolgen) zwei Wochen im 
Voraus mindestens einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung ein. Dabei ist die vom 
Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
durch das zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand 
berechtigt, entsprechende Änderungen eigenständig durchzuführen. Diese sind den 
Mitgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung 
mitzuteilen. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 



einberufen wurde. Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
Beschlüsse. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn 
mindestens 25% der Mitglieder sie unter Angabe von Gründen verlangen. Sie muss 
längstens fünf Wochen nach Eingang des Antrages auf schriftliche Berufung tagen. 
Satzungsänderungen, eine Änderung des Vereinszwecks sowie eine Auflösung des 
Vereins bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Mitglieder, die sich der 
Stimme enthalten, werden behandelt wie nicht erschienene Mitglieder. Über die 
Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, 
auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Versammlungsleiter (in der Regel dem Vorsitzenden) und dem 
Protokollführer unterschrieben wird. Aufgaben der Mitgliederversammlung: 

 Bestimmung der Anzahl, Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands 

 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und Beschlussfassung über 
den 

Vereinshaushalt 

 Satzungsänderungen, Änderungen des Vereinszwecks und Auflösung des 
Vereins 

 Bestimmung der Anzahl und Wahl der Kassenprüfer sowie Entgegennahme 
deren Berichts 

 

§6 Kassenprüfung 
Zur Kontrolle der Haushaltsführung bestellt die Mitgliederversammlung zwei 
Kassenprüfer für einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Kassenprüfer haben die 
Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die 
Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand 
des abgelaufenen Kalenderjahres festzustellen. Nach Durchführung ihrer Prüfung 
geben sie dem Vorstand Kenntnis von ihrem Prüfungsergebnis und erstatten 
der Mitgliederversammlung Bericht. Kassenprüfer dürfen nur ordentliche Mitglieder sein 
und dem Vorstand nicht angehören. 
 

§7 Auflösung/Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Wallfahrtsstadt Kevelaer, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat, zur Förderung von 
Verbraucherberatung und Verbraucherschutz. 
 
 
Stand:  
Kevelaer 17.08.2024 
 
Helmut Gerritsen 
(Vorsitzender) 

 


